
 

Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0262/2016/HD/BV 
 
 

Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 11.05.2016 

Bearbeiter: Uwe Denker AZ: 7 / 656.443 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Ge-
meinde Heidgraben 

15.06.2016 öffentlich 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

12.07.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 14.07.2016 öffentlich 

 

Sanierungskonzept -Straßenbeleuchtung Heidgraben 
 
Sachverhalt: 
 
Die Straßenbeleuchtung der Gemeinde Heidgraben ist z.T. weit über 40 Jahre alt. Es 
wurden gemäß damaliger Technik meist Langfeldleuchten mit Leuchtstoffröhren und 
Kofferleuchten mit HQL/HME/NAV-Leuchtmitteln ausgestattet.  
Diese Leuchten sind meist ohne Spiegeltechnik ausgerüstet und erzeugen sehr viel 
Streulicht, d.h. ein großer Teil des Lichtes landet nicht im Fahrbahn- und Gehwegbe-
reich, sondern in angrenzenden Gärten oder im Luftraum. Dieses Streulicht  kostet 
unnötig Energie bzw. hat einen negativen Einfluss auf die Natur. Hinzu kommt, dass 
diese Leuchtmittel sehr viel Strom verbrauchen und dafür relativ wenig Licht erzeu-
gen.  
Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es für einen sehr großen Teil der Leuchtmit-
tel, dass diese wegen ihrer Energieineffizienz verboten sind bzw. es seit 2015 keine 
Ersatzleuchtmittel mehr gibt. 
Von diesen Vorgaben sind 352 Leuchten betroffen und es macht Sinn, sich mit die-
sen Leuchten hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu beschäftigen. 
Gemäß Leuchtenkataster stehen in Heidgraben 377 Leuchten, ohne Bürgermeister-
Tesch-Straße. 
  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Wie bereits in der Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Verkehr angespro-
chen, macht es aus mehreren Gründen keinen Sinn, an den vorhandenen Leuchten-
köpfen herumzubasteln und diese mit Kompaktleuchtmitteln noch einmal für kurze 
Zeit zu ertüchtigen.  
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Was sollte nun die Gemeinde tun? Es gibt sehr viele Gründe die Beleuchtung ganz-
heitlich zu betrachten und einen wirtschaftlichen Lösungsansatz zu entwickeln. 
 
Bei näherer Betrachtung der Leuchten und ihrer Leuchtmittel fällt das Alter und die 
Art der Leuchtmittel ins Auge.  

 Leuchtenausführung    
o altersschwache Gehäuse – Bruchstellen, Klemmen defekt, etc. 
o blinde Abdeckwannen - gestörter Lichtdurchlass 
o alte Technik - kapazitive Vorschaltgeräte mit hohen Verlustraten 
o Halterungen – Aufnahmen spröde und gebrochen, Klemmen für Abde-

ckungen defekt 
o keine Spiegeltechnik 

 

 Leuchtmittel 
o bereits verbotene Leuchtmittel, kein Ersatz mehr 
o energieineffiziente Leuchtmittel 
o schlechte Lichtausbeute 
o keine Möglichkeit der Lichtsteuerung 

 
Betrachtet man oben genannte Punkte macht ein Nachdenken über die komplette 
Straßenbeleuchtung, außer über 25 dekorative Leuchten des Typs „Große Glocke“, 
schon Sinn.  
Vor allen, wenn man liest, dass das Bundesministerium für Umwelt und Reaktorsi-
cherheit (BMU) eine Umstellung auf eine energieeffiziente Beleuchtung bei einer 
Einsparung von 70 % Stromverbrauch mit einem Zuschuss von 20% der Umrüs-
tungskosten (netto) fördert und bei einer Einsparung von 80% sogar mit 25%.  
Gefördert wird allein der Austausch der Leuchtenköpfe, also keine Maste und Kabel-
anschlusskästen.  
Allerdings ist anzuraten über einige Masthöhen an bestimmten Straßen separat 
nachzudenken. Da diese Maßnahme aber vom BMU nicht gefördert wird, wären die-
se Dinge im Rahmen einer normalen Unterhaltung zu erledigen, weshalb in dieser 
Vorlage darauf nicht weiter eingegangen wird. 
 
Auf der Grundlage von Artikeln eines Leuchtenherstellers hat die Verwaltung be-
rechnet, welche Einsparpotenziale für elektrische Energie und damit Geld in der 
Straßenbeleuchtung stecken. Zusätzlich ergibt sich durch die Energieeinsparung der 
Effekt, dass quasi als Abfallprodukt auch noch tonnenweise Kohlendioxyd eingespart 
werden. 

 
Die zur Betrachtung anstehenden 352 Leuchten verbrauchen derzeit rechnerisch 
116.868 kWh/a. Dieses deckt sich im weitesten Sinne mit dem tatsächlichen Ver-
brauch von 127.017 kWh/a (Schnitt aus 2013 – 2015). 
Man muss für die Berechnung wissen, dass die Verlustleistung pauschal mit 15% 
angenommen wird und rechnerisch von einer Betriebszeit von 4.000 Std./a ausge-
gangen wird. Deshalb diese leichte Ungenauigkeit. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die Leuchtenköpfe, wie in diesem Rechenbespiel an-
genommen, so umgerüstet werden, ergibt sich schon eine Energie-Einsparung von 
fast 70%. 
 



Mit diesen modernen Leuchten kann aber noch einen Schritt weitergegangen wer-
den. Mit einer, in jeder Leuchte vorhandenen Lichtsteuereinheit, ist es möglich, die 
Leuchte so zu programmieren, dass diese ihre Leistung, z.B. in der Zeit von 23:00 
bis 05:00 Uhr, um 50% herunter fährt und damit weitere Energie einspart. Der Bürger 
wird diese geringfügige Verdunkelung gar nicht wahrnehmen. 
 
Damit ist dann eine Stromeinsparung von 94.452 kWh/a möglich. Durch diese Ein-
sparung von 80,8% käme die Gemeinde in den Genuss von 25% Förderung auf die 
Umbaukosten (netto) durch das BMU. 
 
Der Wert für die Umwelt liegt in einer durch die Reduzierung des Stromverbrauches 
verursachten Senkung des Kohlendioxyd-Ausstoßes von 54.688 kg/a. 
 
Was kostet der Tausch der Leuchtenköpfe in Richtung energieeffiziente Beleuch-
tung? 
 
Wie bei praktisch allem, was zur Energieeinsparung beiträgt, steht vor dem Erfolg 
eine nicht unerhebliche Investition. 
 
Kostenberechnung 
 

  Kosten netto Gesamt netto 

Leuchtenköpfe, versch. Ausführung 352 Stück 110.000 €  

Montage der Leuchtenköpfe 352 Stück 35.200 €  

Adapter für einzelne Maste wg. An-
passung 

100 Stück 12.000 € 157.200 € 

     

Zuschuss BMU auf netto 25 %   -39.300 € 

    

 Eigenmittel Gemeinde 117.900 € 

 +  19% 
Mwst. 

auf 157.200 € 29.868 € 

    

 Eigenmittel Gemeinde 
brutto 

147.768 € 

 
Die Kosten belaufen sich, unter Berücksichtigung der Förderung durch das BMU auf 
rd. 150.000 €. 
 
Durch diese Investition kann der Stromverbrauch um 94.452 kWh/a gesenkt werden. 
Unter Ansetzung des Strompreises aus 2015 mit  einem Preis von 0,233 €/kWh 
ergibt sich eine Reduzierung der Kosten des Stromverbrauches von  
22.007.32 €/a. 
 
Wie könnte diese, in den Augen der Verwaltung notwendige, Investition finanziert 
werden? 
 
Die aufzubringenden Mittel in Höhe von 150.000 € sind unter Berücksichtigung der 
derzeitig günstigen Kreditkonditionen mit der Einsparung finanzierbar. 
 
 



 
 
Finanzierung: 
  
Eine Kreditsumme von 150.000 € schlägt mit ca. 15.200 € (Zinsen + Tilgung) jährlich 
zu Buche. Bei einer Einsparung von ca. 22.000 €/a ist dieser Kredit dadurch prob-
lemlos finanzierbar. Im Gegenteil, es blieben noch Finanzmittel für begleitende Maß-
nahmen wie Standsicherheitsprüfung und ggf. notwendige Masterhöhungen. 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte:   
 
Eine Förderung würde durch das Bundesministerium für Umwelt und Reaktorsicher-
heit in Höhe von 25% der Nettokosten für den Umbau erfolgen. Voraussetzung ist 
eine Energieeinsparung von > 80%. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Bauwesen und Verkehr empfiehlt / der Finanzausschuss emp-
fiehlt / die Gemeindevertretung beschließt der von der Verwaltung vorgelegte Unter-
suchung und  des Sanierungskonzeptes zu folgen. Die Maßnahme soll in der be-
schriebenen Form umgesetzt werden. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendi-
gen Unterlagen zusammenzustellen und einen Förderantrag beim BMU zu erarbei-
ten. Nach Bewilligung der Förderung wird die Maßnahme ausgeschrieben. 
Zu gegebener Zeit wird ein Kreditvertrag durch den Fachbereich Finanzen erarbeitet. 
 
 
 
 
__________________ 
E.-H. Jürgensen 
 
 
 
Anlagen:  
 
Effizienzberechnung, Zins- und Tilgungsplan, Musterleuchten,  
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Anz. Typ Leuchtmittel inkl. Verlustlstg. Gesamt Typ inkl. Verlustlstg. Gesamt

1 Ansatzleuchte TC-L 2x24W 55 W 55 W V3610 22 W 22 W

0 Große Glocke HSE 50W 58 W 0 W V8447 20 W 0 W

0 Große Glocke HSE 70W 81 W 0 W V8447 27 W 0 W

23 Große Glocke HME 80W 92 W 2.116 W V8447 20 W 460 W

7 Koffer HSE 250W 288 W 2.013 W V3610 60 W 420 W

17 Koffer TC-T 42W 48 W 821 W V3610 18 W 306 W

1 Koffer HSE 70W 161 W 161 W V3610 40 W 40 W

89 Koffer HME 80W 92 W 8.188 W V3610 18 W 1.602 W

20 Koffer TC 2x11W 25 W 506 W V3610 18 W 360 W

3 Koffer HSE 2x70W 161 W 483 W V3610 60 W 180 W

3 Koffer HME 2x80W 184 W 552 W V3610 34 W 102 W

8 Kugel HQL 125W 144 W 1.150 W V3457 27 W 216 W

3 Kugel CDO 70W 81 W 242 W V3457 27 W 81 W

20 Kugel HQL 80W 92 W 1.840 W V3457 20 W 400 W

37 Langfeldleuchte Röhre 36W 41 W 1.532 W V3610 18 W 666 W

24 Langfeldleuchte Röhre 58W 67 W 1.601 W V3610 30 W 720 W

95 Langfeldleuchte Röhre 2x36W 83 W 7.866 W V3610 34 W 3.230 W

1 Pilz HME 80W 92 W 92 W V3457 20 W 20 W

Gesamtanschlussleistung 29,22 KW 8,83 KW

4.000 h/a 4.000 h/a

116.868 kWh/a 35.300 kWh/a

81.568 kWh/a 69,8%

individuell

0 h/a 2.920 h/a 0 h/a

100% 50% 0%

0 12.885 kWh/a

116.868 kWh/a 22.416 kWh/a

94.452 kWh/a 80,8%

CO²-Einsparung per anno 54.688 kg/a

Amt Moorrege

25436 Moorrege

Amtsstraße 12

Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a]

Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]

Altanlage Neuanlage LED

Stromeinsparung [kWh/a] und in [%]

Zusätzliche Ersparnis durch Lichtsteuerung

Jährliche Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung [h/a]

Energieverbrauch bei Vollbetrieb [kWh/a]

Anzahl der Betriebsstunden pro Jahr mit geringerem 

Beleuchtungsniveau [h/a]

Höhe des Beleuchtungsniveaus in % der Volllast

Einsparung durch Lichtregelung [kWh/a]

Amt Moorrege TOP Ö  4TOP Ö  4
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Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0277/2016/HD/BV 
 
 

Fachteam: Bauen und Liegenschaften Datum: 30.05.2016 

Bearbeiter: Uwe Denker AZ: 7 / 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Ge-
meinde Heidgraben 

15.06.2016 öffentlich 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

12.07.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 14.07.2016 öffentlich 

 

Lerchenfeld - Entwässerungsproblematik der Straße (Teilbereich) 
 
Sachverhalt: 
 
Im Ausschuss für Umweltschutz, Bauleitplanung und Kleingarten wurde das Thema 
Zustand der Straße Lerchenfeld, und hier  vornehmlich der Zustand Bankette, ange-
sprochen.  
Da es sich hier straßenbautechnisch um Unterhaltung der Straße handelt, hat die 
Verwaltung eine Beratung in diesem Ausschuss empfohlen. 
Die Straße mündet  im letzten Abschnitt mit relativ viel Gefälle in die Betonstraße. Da 
die Fahrbahn keine geordnete Wasserführung für das Niederschlagswasser hat, wird 
regelmäßig die Bankette ausgewaschen. Der Bauhof muss mehrfach pro Jahr hier 
ausbessern, allerdings ist dieses immer nur von kurzer Haltbarkeit. 
Im unteren Bereich wurde vor Jahren versucht, diesen Auswaschungen mit dem Ein-
bau von Rasengittersteinen zu begegnen, mit mäßigem Erfolg. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Fahrbahn ist für den Begegnungsverkehr von PKW’s zu schmal. Ein Ausweichen 
auf die Bankette ist also unumgänglich. Hinzu kommt, dass die Straße eine Quernei-
gung zur westlichen Seite hat und hier eigentlich in die hinter den Bäumen angeord-
neten Mulden entwässern sollte. Dieses funktioniert allerdings nicht, da die Bankette 
durch das dauernde Überfahren überhöht ist und nicht in die Mulden entwässern 
kann. 
 
Die Verwaltung schlägt folgende Lösung vor: 
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 Neben der Fahrbahn kann ein Wasserlauf mit ca. 40 cm Breite aus versicke-
rungsfähigem Betonpflaster ÖKO-ZWILLIT® oder Rasengitterstein MAM-
MUTPLATTE® eingebaut werden. 

 Zur  Abgrenzung dahinter sollte zur Unterbindung des Überfahrens ein Rund-
bordstein oder ein Flachbordstein mit 7 cm Vorstand gegenüber dem Wasser-
lauf eingebaut werden.  

 Zum Einleiten des Niederschlagswassers in die hinter den Bäumen liegenden 
Mulden wird der Bordstein diverse Male mit Durchläufen unterbrochen. 

 In Höhe Haus-Nr. 9 steht ein großer Baum. Dieser hat mit seinen Wurzeln die 
Asphaltfahrbahn stark angehoben. An dieser Stelle teilt sich das Gefälle nach 
links und rechts. Es bietet sich hier eine Aufpflasterung an, gleichzeitig als 
Verkehrsberuhigung, für die Tempo 30 – Zone an. 

  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Kostenschätzung für die Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahme endet 
mit einer Summe von ca. 22.000 €. Eine Finanzierung ist aus dem aktuellen Haushalt 
2016 –Straßenunterhaltung- denkbar. Der Haushaltsplan weist hier einen Bestand 
von 39.000 € aus. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss  für Bauwesen und Verkehr empfiehlt / der Finanzausschuss emp-
fiehlt / die Gemeindevertretung beschließt diese Maßnahme in der beschriebenen 
Form durchzuführen. Die Finanzierung der notwendigen Mittel in Höhe von 22.000 € 
soll aus dem aktuellen Haushalt erfolgen. 
  
 
 
 
_________________ 
 Bgm. Jürgensen 
 
 
 
Anlagen:   
Planskizze, div. Unterlagen zu Betonpflaster und Bordsteine für den Wasserlauf 
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Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0281/2016/HD/BV 
 
 

Fachteam: Bauen und Liegenschaften Datum: 06.06.2016 

Bearbeiter: Uwe Denker AZ: 7 / 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Ge-
meinde Heidgraben 

15.06.2016 öffentlich 

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Perso-
nalwesen der Gemeinde Heidgraben 

12.07.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Heidgraben 14.07.2016 öffentlich 

 

Parkplatz gegenüber Gemeinde - am Sportplatz- nachhaltige Befestigung 
 
Sachverhalt: 
 
Der Ausschuss Bauwesen und Verkehr hat auf der letzten Sitzung die Verwaltung 
mit  Kostenermittlung für eine wassergebundene Befestigung des Parkplatzes am 
Sportplatz beauftragt. 
Es geht um die Hälfte der zur Verfügung stehenden Fläche (gesamt ca. 2800 m²).  
Die Oberfläche ist zum großen Teil mit Gras angelegt. Teilbereiche wurden in der 
Vergangenheit mit Recyclingmaterial aufgefüllt.  Bei stärkeren Niederschlägen weicht 
dieser Platz wegen des Untergrundes aus Mutterboden regelmäßig auf und ist dann 
nur unter großen Problemen nutzbar. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Platz hat nach Nivellement größere Unebenheiten, aber ein grundsätzliches Ge-
fälle Richtung Zuwegung zum Bauhof. In der Wegefläche der Zuwegung befindet 
sich ein Straßeneinlauf, dessen Ablauf aber nicht klar dargelegt werden kann.  
Ein Entwässerungssystem in der Parkplatzfläche ist nicht vorhanden. Der Bodenauf-
bau begünstigt Versickerung im Untergrund.  Unter ca. 20-25 cm Oberboden liegt 
eine ausreichend  mächtige Sandschicht.  
Ein ausreichend großer Abstand zum Grundwasser lässt diese Art der Versickerung 
über eine belebte Bodenzone zu. 
 
Die Verwaltung empfiehlt die folgende Maßnahme für die vordere Fläche von  
1400 m²: 
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Es steht eine Fläche in einer Breite von 32 m und einer Länge von ca. 44 m zur Ver-
fügung. Der Platz reicht für ca. 70 PKW bei einer Stellplatzgröße von 2,5 m x 5,0 m. 

 Abtragen der Mutterbodenschicht. 

 Einbringen, profilieren und Verdichten einer Kiestragschicht 0-32, 20 cm dick. 

 Der Platz erhält 3 längs angeordnete Versickerungsmulden, mit Mutterboden 
angedeckt und eingesaet. 

 Die Stell- und Fahrbereiche werden mit Glensanda 0-11 angedeckt und ver-
dichtet. 

 
Die Kosten belaufen sich auf gem. Kostenschätzung auf 55.000 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Kostenschätzung für die Umsetzung der oben beschriebenen Maßnahme endet 
mit einer Summe von 55.000 €.  
Die derzeitige Haushaltssituation lässt eine Umsetzung der Maßnahme allerdings  
nicht zu. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  

Der Ausschuss  für Bauwesen und Verkehr empfiehlt / der Finanzausschuss emp-
fiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, diese Maßnahme in der beschriebenen 
Form durchzuführen.  
Da eine Finanzierung an den fehlenden Haushaltsmitteln im laufenden Jahr scheitert, 
sollten die Haushaltsmittel für den Haushalt 2017 in Höhe von 55.000 € eingeworben 
werden. 
 
 
 
Anlagen:  Planskizze 
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